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Landkreis Uckermark  Drucksachen-Nr. 

AF/121/2018 
 Eingangsdatum 

27.06.2018 
 

 

Einreicher: Gerlach, Hans-Otto, Dr. 
 

Anfrage 
an Landrätin      
an Vorsitzenden   
 

öffentliche Sitzung 
 

 Beratungsfolge:    Datum: 

  Jugendhilfeausschuss 03.07.2018 
 
Inhalt: 
 

Refinanzierung der Kitas nach der Elternbeitragsbefreiung 
 
Fragestellung: 
 
• Welche Eltern sind genau und in welchem Umfang von der Beitragszahlung befreit, gibt es 
ein Merkblatt für die Eltern? Gilt die Befreiung auch für die Über-Nacht- Betreuung, siehe § 
17 a, Absatz 1? 
• Wann genau endet die Zahlungspflicht für die Eltern? 
 
• Gibt es seitens der Regierung Durchführungsvorschriften für das Gesetz? 
• Welche Meldungen müssen die Kitas an den Landkreis machen? a) für Kitas unterhalb b)  
für Kitas oberhalb der Pauschalen 
• Welche Prüfungen nimmt der Landkreis vor und welche Unterlagen haben die Kita-Träger 
vorzulegen?  
• Bedeutet §24 Übergangsvorschrift, dass die bisherigen   Beitragsordnungen bis Ende des  
Kita-Jahres 2019/2020 weitergelten? 
• Wann ist mit Erstattung der ausfallenden Elternbeiträge für a) bzw. b) frühestens zu 
rechnen? 
• Hat das Jugendamt die durchschnittlichen Elternbeiträge der durch das Gesetz 
Begünstigten bei den  Kita-Trägern des Landkreises erfasst ? 
• Beabsichtigt der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe eine 
Unterrichtungsveranstaltung für die Träger? 
  
 
 
gez. Dr. Hans-Otto Gerlach  27.06.2018 

Unterschrift  Datum  
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